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Neue Deutschlandstipendiatin
Südwesttextil fördert erneut herausragende Leistungen mit einem 
Deutschlandstipendium. Julia Müller, Studentin im Fach Textiles 
Ingenieurwesen an der TEXOVERSUM Fakultät Textil der Hoch-
schule Reutlingen erhielt von Christine Schneider, Leiterin Fach-
kräfte + Märkte bei Südwesttextil, die Auszeichnung. 

Fachkräfte + Märkte

Eindrücke von der Albstadt-ID
Über 40 verschiedene Impulse zu Unternehmen, 
Innovationen, Projekten und Forschung erwarte-
ten die rund 500 Teilnehmenden. Darunter viele 

Schülerinnen und Schüler, die angereist waren, um 
die Branche kennenzulernen. Ergänzt wurde das 

Programm mit Führungen durch den Maschinenpark 
der Hochschule. Südwesttextil stellte in diesem Zuge 

die Marketingkampagne „texhub.world“ vor.

Fotos: © Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Foto: © Südwesttextil
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Foto: © GLAESER Textil

GLAESER Textil übernimmt 
Lagerbestände und 
überschüssige Waren

GLAESER Textil unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung des 
Textil- und Schuh-Vernichtungsverbots der Europäischen Kommission.

Zum Service des Ulmer Traditionsunternehmens und seiner spezia-
lisierten Partner gehören Sammlung, Abholung, Sortieren, Prüfen 
sowie das Bereitstellen von überschüssigen und Lagerbeständen 
zur Weiternutzung. Die Dienstleitung zahlt sich für die Kunden aus: 
GLAESER Textil vergütet die Waren. 

Gemäß EU-Ökodesignverordnung gilt für große Unternehmen ab 
einer Beschäftigtenzahl von 250 Personen und einem Jahresumsatz 
von mehr als 50 Mio. Euro ab nächstem Jahr ein Vernichtungsverbot 
für unverkaufte Bekleidung, Textilien und Schuhe. Das Traditions-
unternehmen GLAESER Textil kauft die unter das Gesetz fallenden 
Waren auf und übernimmt deren Verwertung. Unternehmen halten 
die Vorgaben der EU-Ökodesignverordnung nachweislich ein und ver-
meiden mögliche Strafzahlungen bei nicht rechtskonformem Handeln. 

„Seit der Gründung im Jahr 1888 hat sich unser Unter-
nehmen auf das Sammeln, die Wieder- und Weiterver-

wendung von Bekleidung, Schuhen sowie Haus- und 
Heimtextilien spezialisiert. Wir kaufen bei Herstellern, 

Händlern und Textil-Dienstleistern überschüssige Waren 
und überhöhte Lagerbestände auf. Wir holen die Posten 
innerhalb Deutschlands ab, organisieren das Sortieren 

und Prüfen und führen die Artikel dann im eigenen 
Unternehmensverbund oder durch Kooperationen mit 
spezialisierten Partnern einer weiteren Vermarktung 
bzw. Nutzung im Sinne des ursprünglichen Produkt-

zwecks zu. Dank unserer Dienstleistung erfüllen große 
Unternehmen schon frühzeitig das ab Sommer 2026 gel-
tende Vernichtungsverbot von Verbraucherprodukten.“  

EBERHARD BRACK,  
GESCHÄFTSFÜHRER VON GLAESER TEXTIL

 Mehr dazu unter suedwesttextil.de/news/glaeser-oekodesign
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PFAS-Regulierung: ECHA legt überarbeiteten Vorschlag 
vor – Südwesttextil fordert differenzierte Lösungen

Seit zehn Jahren zeigt manaomea, dass aus Textilmüll mehr entstehen 
kann als nur Abfall – nämlich neue Materialien, faire Jobs und lokale 
Wertschöpfung. Zum Jubiläum feiert das Unternehmen nicht nur sein 
Bestehen, sondern kündigt einen entscheidenden nächsten Schritt 
an: die Planung der ersten manaomea Microfactory. 

Die Produktionsanlage will manaomea bis Mitte 2026 dort errichten, 
wo die Textilmüllberge am größten sind. Vor Ort sollen gebrauchte 
Textilien direkt recycelt und mit der fi rmeneigenen Technologie zu 
manaomea® Materialien verarbeitet werden. Diese dienen lokalen 
Partnerunternehmen als Basis für nachhaltige Designstücke und 
Produkte. 

Neben der fertiggestellten Microfactory hat das Unternehmen das 
manaomea® Material so weiterentwickelt, dass sich nun unzählige 
Lattengeometrien fertigen lassen – von bunt schillernden, schlanken 
Rundstäben für Treppengeländer über kräftige Design-Stuhlbeine 
bis hin zu quadratischen Latten im Denim-Look sowie breiten

GLAESER Textil übernimmt 
Lagerbestände und 
überschüssige Waren

Südwesttextil begrüßt den differenzierten Ansatz der ECHA, mahnt 
jedoch an, die technologische Realität stärker zu berücksichtigen. 
In einer aktuellen Pressemitteilung (10/2025) und dem begleitenden 
Positionspapier fordern wir eine klare Unterscheidung zwischen 
technischen und sicherheitsrelevanten Anwendungen auf der einen 
und Konsumgütern auf der anderen Seite. 

Während die Textil- und Bekleidungsindustrie in Konsumgütern 
bereits erfolgreich auf PFAS-freie Alternativen umstellt, bleiben sie 
in bestimmten Hochleistungsbereichen weiterhin notwendig. Beson-
dern bei PSA, militärischer und medizinischer Schutzausrüstung oder 
technischen Membranen gewährleisten PFAS bislang eine einzigartige 
Kombination aus chemischer Beständigkeit, Schutzwirkung und Lang-
lebigkeit. Südwesttextil fordert daher realistische Übergangsfristen 
und gezielte Ausnahmeregelungen, um Forschung, Entwicklung und 
industrielle Umsetzung sicherer Alternativen zu ermöglichen. Ein 
pauschales Verbot ohne Differenzierung würde nicht nur die Wett-
bewerbsfähigkeit der europäischen Textilindustrie gefährden, sondern 
auch sicherheitskritische Versorgungssysteme unter Druck setzen.

Die nächsten Monate bleiben entscheidend: Die ECHA-Ausschüsse 
(RAC und SEAC) werden die Unterlagen weiter prüfen. Eine öffent-
liche Konsultation ist für Ende 2025 oder Anfang 2026 vorgesehen. 
Ein wichtiger Zeitpunkt, um praxisnahe Lösungen aus der Branche 
in den europäischen Entscheidungsprozess einzubringen.

Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hat am 20. August 
2025 eine überarbeitete Fassung ihres Vorschlags zur Beschränkung 
von per- und polyfl uorierten Alkylsubstanzen (PFAS) vorgelegt. 
Neu bewertet wurden zahlreiche Sektoren, darunter erstmals auch 
technische Textilien. Neben zwei bisherigen Beschränkungsoptionen 
– einem generellen Verbot und einem Verbot mit zeitlich befristeten 
Ausnahmen – wird nun auch eine dritte Option diskutiert: ein sek-
torspezifi scher Ansatz mit strengeren Emissionsgrenzwerten.

Für Verbraucherprodukte wie Bekleidung, Schuhe, Outdoortextilien 
und Imprägniersprays bleibt die Übergangsfrist bei 18 Monaten. 
Längere Fristen von bis zu zwölf Jahren könnten dagegen für per-
sönliche Schutzausrüstung (PSA) und Textilien mit Recyclinganteil 
gelten, sofern Nachweise zur Rückverfolgbarkeit vorliegen. Die 
Grenzwerte (25 ppb, 150 ppb, 50 ppm) bleiben unverändert, wur-
den aber präzisiert – etwa zur Einbeziehung polymerer PFAS und zu 
Nachweispfl ichten bei Überschreitungen. 

Profi len für Gartenstühle, Bänke, Sockelleisten und vieles mehr. 
Um die Vision Wirklichkeit werden zu lassen, sucht manaomea 
Partner*innen, Organisationen und Investor*innen, die den Aufbau 
unterstützen – mit Know-how, Netzwerken oder fi nanziellen Mitteln.

Mehr dazu unter suedwesttextil.de/news/10-jahre-manaomea

Zehn Jahre manaomea: Aus Textilmüll wird Zukunft

Foto: © manaomea

Foto: © iStockphoto.com/Tomjac80

Haben Sie Fragen?
Referentin Umwelt + 
Nachhaltigkeit
Dr. Ayla Sirin-Sariaslan
Telefon: +49 711 21050-28
sirin@suedwesttextil.de
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Neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR):
Was Textilunternehmen bis August 2026 beachten müssen

Die EU hat mit der neuen Verpackungsver-
ordnung (Packaging and Packaging Waste 
Regulation – PPWR) einen Schritt hin zur 
Harmonisierung und Reduzierung von Ver-
packungsabfällen beschlossen. Sie ersetzt die 
bisherige Verpackungsrichtlinie 94/62/EG 
und gilt unmittelbar in allen EU-Mitglied-
staaten. Auch für Unternehmen der Textil- 
und Bekleidungsbranche bedeutet das: Ab 
dem 12. August 2026 treten neue Pfl ichten in 
Kraft, auf die es sich vorzubereiten gilt. 

Mit der PPWR, veröff entlicht am 22. Januar 
2025 und gültig seit 11. Februar 2025, soll 
erstmals ein einheitlicher Rechtsrahmen 
entstehen. Ziel ist es, Verpackungsabfälle zu 
vermeiden, Wiederverwendung zu fördern 
und ein einheitliches Kennzeichnungssystem 
in der EU zu schaff en. Ab dem 12. August 
2026 gelten neue Anforderungen – weitere 
folgen stufenweise bis 2030 und darüber 
hinaus. 

Seit den 1990er-Jahren regelte die EU-Verpa-
ckungsrichtlinie die grundlegenden Anfor-
derungen an Verpackungen. In Deutschland 
erfolgte die Umsetzung über das Verpa-
ckungsgesetz (VerpackG). Unternehmen 
mussten sich insbesondere um Registrierung 
(z. B. LUCID), Beteiligung an dualen Syste-
men und Rücknahmeverpfl ichtungen küm-
mern. Eine EU-weit einheitliche Kennzeich-
nungspfl icht gab es bislang nicht – einzelne 
Länder wie Frankreich (Triman) oder Italien 
haben inzwischen eigene Kennzeichnungs-
systeme entwickelt.

Die Verordnung verfolgt klare Ziele:
/ Reduktion von Verpackungsabfällen
/ Förderung von Wiederverwendung und 

Recycling
/ Vermeidung unnötiger Verpackungen
/ Harmonisierung der Kennzeichnungssyste-

me innerhalb der EU

Betroff en sind alle Unternehmen, die Ser-
vice-, Verkaufs-, Um- oder Transport- oder 
sonstige Verpackungen herstellen, in Verkehr 
bringen und/oder importieren – also z. B. 
auch Textilunternehmen, die Waren verpackt 
an Endkunden oder Händler liefern (siehe 
Tabelle für wichtige Änderungen ab 2026).

Die PPWR defi niert Akteursrollen neu und 
folgt dabei dem Muster anderer EU-Verord-
nungen (ähnlich Batterieverordnung oder 
CE-Konformität). Entscheidend ist die:

Haben Sie Fragen?
Referentin Umwelt + 
Nachhaltigkeit
Salome Haar
Telefon: +49 711 21050-24
haar@suedwesttextil.de

Änderungen ab August 2026 Start Rolle 
Erzeuger

Rolle 
Hersteller

Rolle 
Händler/Importeur

Rollen 12.08.2026 X X X

Stoffbeschränkungen 12.08.2026 X Indirekt betroffen

Wiederverwendung/-Befüllung 12.08.2026 X X

Kennzeichnungspfl ichten 12.08.2026 X Indirekt betroffen

Informations-/Meldepfl ichten 12.08.2026 X X

Konformitätsbewertung 12.08.2026 X Indirekt betroffen

POSITION IN DER LIEFERKETTE
Erzeuger
fertigt oder lässt Verpackungen oder ein 
verpacktes Produkt fertigen oder lässt unter 
eigenem Namen oder eigener Marke ent-
wickeln und fertigen. Die Erzeuger müssen 
gemäß Art. 3 Abs. 13 und Art. 15 Verpackun-
gen konform gestalten sowie entsprechend 
der neuen Vorgaben zu Recyclingfähigkeit 
o. ä. kennzeichnen.

Hersteller / Inverkehrbringer
stellt Verpackungen oder verpackte Produkte 
in einem EU-Mitgliedsstaat erstmals (für einen 
Erzeuger, Importeur oder Vertreiber) bereit 
und trägt gemäß Art. 3 Abs. 15 b, d, e die 
erweiterte Herstellerverantwortung ab 2027:
/ Erstmalige Bereitstellung von Transport-, 

Service- oder Primärproduktionsverpa-
ckungen im Herkunftsland  

/ Bereitstellung von Produkten in anderen 
Verpackungen direkt an Endabnehmer  

/ Direkte Lieferung von Verpackungen an 
Endnutzer

/ Auspacken von Produkten, ohne selbst 
Endkunde zu sein

Importeur
bringt Verpackungen aus einem Drittland in 
Verkehr und hat gemäß Art. 3 Abs. 17, Art 18 
hauptsächlich Sorgfaltspfl ichten zu erfüllen. 

Vertreiber / Händler
vertreiben Verpackungen oder verpackte 
Produkte an Wiederverkäufer oder Endab-
nehmer weiter (Ausgeschlossen davon ist der 
Erzeuger und Importeur). Gemäß Art. 3 Abs. 
18, Art 19 fallen hauptsächlich Meldepfl ich-
ten oder Wiederbefüllungspfl ichten an. 

Für viele Textilunternehmen wird es notwen-
dig sein, ihre bisherige Rolle neu zu defi nie-
ren, um entsprechende Pfl ichten zu erfüllen. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

1. Rollen prüfen
Welche Funktion übernimmt Ihr Unter-
nehmen in der Lieferkette? In Abhängigkeit 
dessen sind Pfl ichten zu prüfen. 
2. Verpackungen analysieren
Materialien, Recyclingfähigkeit und mögliche 
Stoff beschränkungen prüfen sowie Lieferan-
ten einbinden: Materialdaten und Konformi-
tätserklärungen ggf. anfordern.
3. Kennzeichnungen überprüfen
Platzierung, Sprachen und digitale Kenn-
zeichnungen vorbereiten.
4. Dokumentation aufbauen
Nachweisführung zur Konformität und Sorg-
faltspfl ichten sicherstellen.
5. Entwicklungen beobachten, über 
die der Verband informiert
Weitere EU-Durchführungsakte werden De-
tails zu Kennzeichen und Pfl ichten regeln.

Die EU wird bis 2026 noch mehrere de-
legierte Rechtsakte zur Kennzeichnung und 
zur erweiterten Herstellerverantwortung ver-
öff entlichen. Südwesttextil unterstützt seine 
Mitgliedsunternehmen bei der Interpretation 
der neuen Anforderungen, bietet Informati-
onsveranstaltungen und individuelle Beratung 
an und informiert laufend über den Stand der 
Umsetzung. Bei Fragen zur PPWR melden 
Sie sich gerne jederzeit beim Team Umwelt + 
Nachhaltigkeit.

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an „Die neue europäische Verpackungsverordnung (EU-VerpackV) 
2025 – Überblick über die wichtigsten Änderungen“, verpackungsgesetz.com.
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Mikroplastik im Fokus: 
Neue Pfl ichten für die Textilbranche
Kaum ein Umweltthema steht derzeit so im Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen 
wie Mikroplastik. Auch die Textilindustrie spielt in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle – nicht nur bei der Vermeidung von Faserabrieb, sondern künftig 
auch bei der Regulierung absichtlich zugesetzter Mikropartikel.

ten und wasserbasierte Beschichtungen, sofern die Polymere fest in 
die textile Matrix eingebunden sind. Betroff en sind hingegen Anwen-
dungen mit Glitter-, Eff ekt- oder Duftpartikeln sowie thermoplasti-
sche Pulver, wenn diese nicht vollständig verschmelzen und dadurch 
potenziell freisetzbar bleiben.

NEUE INFORMATIONSPFLICHTEN AB HERBST 2025

Unternehmen, die Produkte mit zugesetzten Polymermikropartikeln 
in Verkehr bringen, müssen ihre Abnehmer seit dem 17. Oktober 2025 
umfassend über den sicheren Umgang, die richtige Entsorgung und 
Maßnahmen zur Freisetzungsvermeidung informieren. Diese Angaben 
können über Sicherheitsdatenblätter, technische Merkblätter oder 
Begleitdokumente erfolgen und müssen für alle betroff enen Produkte 
bereitgestellt werden.

BERICHTSPFLICHTEN AB 2026 UND 2027

Darüber hinaus sind Hersteller, Importeure und industrielle Anwender 
verpfl ichtet, regelmäßig über den Einsatz von Mikroplastikpartikeln 
zu berichten
/ Ab Mai 2026 gilt die Meldepfl icht zunächst für Kunststoff -Granulate
/ Ab Mai 2027 folgen weitere Anwendungen wie Mikrokapseln, 

Additive und Eff ektpartikel.

Die Daten werden jährlich an die Europäische Chemikalienagentur 
(ECHA) übermittelt und sollen eine bessere Nachverfolgung der ein-
gesetzten Mengen und Anwendungsgebiete ermöglichen.

WAS ZU BEACHTEN IST

Für die Textilindustrie besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf, 
solange keine absichtlich zugesetzten Polymermikropartikel verwendet 
werden. Unternehmen, die etwa in Hilfsmitteln oder Additiven solche 
Partikel einsetzen, sollten jedoch rechtzeitig ihre Produktinformatio-
nen aktualisieren und die ECHA-Berichtspfl ichten vorbereiten.

Mit der Verordnung (EI) 2023/2055 hat die Europäische Kommission 
erstmals eine europaweite Beschränkung für synthetische Polymermi-
kropartikel (SPM) eingeführt. Ziel ist es, die Freisetzung langlebiger, 
nicht abbaubarer Kunststoff partikel zu verringern und so den Eintrag 
von Mikroplastik in die Umwelt zu minimieren. Für Textil- und Beklei-
dungsunternehmen bringt die Regelung neue Informations- und Berichts-
pfl ichten, die seit dem 17. Oktober 2025 schrittweise wirksam werden.

WAS REGELT DIE VERORDNUNG?

Die neuen Vorschriften betreff en feste, unlösliche und nicht abbaubare 
Polymerpartikel kleiner als fünf Millimeter, die Produkten gezielt 
zugesetzt werden, etwa um Glanz, Farbe, Duft oder Haltbarkeit zu ver-
bessern. Nicht unter die Verordnung fallen synthetische Textilfasern 
wie Polyester, da sie als kontinuierliche Fasern und nicht als einzelne 
Partikel gelten. Ebenfalls ausgenommen sind Bindemittel, Druckpas-

Haben Sie Fragen?
Referentin Umwelt + 
Nachhaltigkeit
Dr. Ayla Sirin-Sariaslan
Telefon: +49 711 21050-28
sirin@suedwesttextil.de

Foto: © iStockphoto.com/RHJ
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Updates im 
Mitgliederbereich

FACHKRÄFTE IM FOKUS

Die neue Fachkräfteseite im Mitgliederbereich unterstützt Sie bei allen Fragen rund um Aus-
bildung, Weiterbildung und Qualifizierung. Dazu gehören praxisnahe Infos und Unterlagen 
zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten sowie nützliche Tools für die Aus- und Weiter-
bildung – von bewährten Lern-Apps bis hin zu innovativen KI-Anwendungen.

RELEVANTE DATEN AUF EINEN BLICK

Der Statistikbereich stellt aktuelle Zahlen und Entwicklungen der Textil- und Bekleidungs-
industrie in Baden-Württemberg bereit, darunter Konjunkturberichte, Rohstoffanalysen und 
ein umfassendes Zahlenkompendium. Ergänzt wird das Angebot durch historische Zeitreihen 
bis zurück ins Jahr 1960. Damit steht Mitgliedsunternehmen erstmals eine gebündelte Daten-
sammlung zur Verfügung, die Trends in der Branche sichtbar macht.

FÖRDERMITTELSERVICE FÜR SÜDWESTTEXTIL-MITGLIEDER

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, im Förderdschungel den Überblick 
zu behalten. Unser neuer Fördermittelservice bietet einen zentralen Zugang zu relevanten 
Programmen für die Textil- und Bekleidungsindustrie. Im Mitgliederbereich finden Sie eine 
umfassende Übersicht – sortiert nach Themenbereichen, mit kompakten Kurzbeschreibungen, 
den wichtigsten Antragskriterien und Direktlinks zur Antragstellung.

Foto: © Südwesttextil

Der Mitgliederbereich von Südwesttextil wächst 
weiter. Ob es um Förderprogramme, Fachkräfte-
Tools oder verlässliche Branchenzahlen geht: Die 
neuen Bereiche bieten Orientierung, Hintergrund-
wissen und praktische Unterstützung.

JETZT ERKUNDEN
 suedwesttextil.de/
mitgliederbereich

NOCH KEIN MITGLIEDERZUGANG?

Wir unterstützen Sie bei der Registrie-
rung und richten Ihren Mitgliederzugang 
schnell und unkompliziert ein. Wenden Sie 
sich dafür an info@suedwesttextil.de. 
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Foto: © iStockphoto.com/Ratana21

Heimtextil 2026
13.01.2026 − 16.01.2026
Messe Frankfurt

Die Heimtextil leitet als globale Branchenplattform für Wohn-, Ob-
jekttextilien und textiles Design durch die Saison: mit Innovationen 
und Know-how, Trends, textiler Nachhaltigkeit und Ordervolumen 
in jeder Größe. Die neue Edition lädt in Frankfurt am Main ein, In-
spiration und progressive Designs mit den Heimtextil Trends 26/27 
und die Kooperation mit Stardesignerin Patricia Urquiola zu erleben.

 Melden Sie sich jetzt an unter suedwesttextil.de/termine/ 
heimtextil-2026

Foto: © Messe Frankfurt GmbH 

Entgelttransparenzrichtlinie
28.01.2026
Online

Unser Seminar „Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie“ 
vermittelt Ihnen einen fundierten Überblick über die kommenden 
europäischen Anforderungen und deren mögliche Auswirkungen 
auf Ihre HR-Prozesse. Gleichzeitig erhalten Sie praxisorientierte 
Orientierungshilfen, um sich frühzeitig auf die zukünftigen natio-
nalen Regelungen vorbereiten zu können.

 Mehr unter suedwesttextil.de/termine/entgelttransparenz

Südwesttextil meets online
Austauschformate im Fokus
Unsere Online-Formate bringen die Südwesttextil-Community digital 
zusammen: In kompakten Sessions von etwa einer Stunde bieten wir 
eine Plattform für den Austausch zu aktuellen Themen, Impulsen 
aus der Praxis und spannende Einblicken in die Bereiche HR, Umwelt 
oder Kommunikation.

Exklusiv für Mitglieder von Südwesttextil stehen folgende Austausch-
termine im neuen Jahr an:

	/ 15.01.2026 Umwelt meets online

	/ 22.01.2026 HR meets online

	/ 29.01.2026 Kommunikation meets online

 Mehr unter suedwesttextil.de/termine
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»Wer Wert darauf legt, die Grenzen  
seiner Leistungsfähigkeit zu erweitern, 

muss sie täglich freudig berühren.«
SEBASTIAN ANTON KNEIPP

 HYDROTHERAPEUT UND NATURHEILKUNDLER 

Unsere Positionen zum Anhören
Let’s Talk Textil ist der neue Podcast für 
politische Themen von Südwesttextil. 
Von A wie Arbeitswelt bis Z wie Zu-
kunftsstrategien gibt es die Positionen zu 
aktuellen Themen, aus der Praxis für die 
Politik, jetzt auch im Audio-Format.

  Die ersten Episoden finden Sie unter 
lets-talk-textil.podigee.io

Foto: © Südwesttextil

Foto: © Mercedes-Benz AG


